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Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 08.12.1986 (BGBI. l s. 2253)

Landesbauordnung Rhei-nland-Pfalz(LBauO)
IGVBI. S. 307, ber. GVBL. 1987, S. 48)

vom 28 . ll . 1986

Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz
derzeitig geltenden Fassung.

(GVBL S 419) in der

4. Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke
(Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Fassung vom
15.09.1977 (BGBI. l S. 1763) , geändert durch Verordnung
vom 19.12.1986(BGBI. l s. 2665)

5 Landespflegegesetz in der Fassung vom O1.05.1987

O . l Geltungsbereich

Die vom Geltungsbereich des P]angebi.eyes erfaßten F].urstücke
sind mit einer starken schwarzen unterbrochenen Linie umzü-
gen

O. 2 Ubertragun vom P].an in die Wirklichkeit

Soweit für die Absteckung der erforderlichen Baugrenze keine
Maße i.n den Plänen angegeben sind, sollen diese angegriffen
werden. Ausgehend von einer mögli.chen Ablesegenaui.gkeit von
0,5 mm wi.rd für die so erfolgten Festsetzungen in der Ort-
h.chkeit eine Genaue.gkei-t von + 50 cm verlangt

U'"lg

(S 9 Abs.l Nr.l BauGB - SS 1 - 15 BauNVO)

Allgemeines \wohngebiet gem. S 4 BauNVO
Mi.schgebiet gemäß S 6 BauNVO

2 (S 9 Abs.l Nr.l BauGB SS 1 6 - 2 1 BauNVO)

2.1 Für das Maß der baulichen Nutzung sind die Werte des S 17 Abs. l
BauNVO als Höchstwerte i.m Rahmen der Vorschriften der Landes-
bauordnung (LBauO) und der überbaubaren Grundstücksflächen ver--
kindlich .

2.2 Di.e Zahl der Vollgeschosse i.st auf höchstens zwei Geschosse be
rr 'r- n n V +-
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3 BAUWEl:SB ($ 9 A.bs= 1 Nri 2 BauGB S$ 2? und 23 BauNVo)

Die Bauweise wi.rd im Geltungsbereich dieses Planes als offene
Bauweise festgesetzt. Es sind nur Einzel- und Doppelhäuser zu
lästig

(S 9 Abs. l Nr. 4 BauGB)

Garagen bzw. Einstellplätze und andere Nebenanlagen bei Ein-
zelhäusern dürfen nur auf einer Bauwichseite errichtet werden

5 H(5HENLAGE DER BAULICHEN ANLAGEN (S 9 Abs 2 BauGB )

5.1 Dle Höhe fern.ger Erdgeschoßfußboden, gemessen i.n der Mi.tte
des Gebäudes an der Straßenseite der das Grundstücks erschlies
senden Straße, darf ni.cht mehr als 0,60 m über Straßenober-
kante liegen .

5.2 Die Traufenhöhe, gemessen von der Oberkante fertiger Erdge-
schoßfußboden, darf bei eingeschosslger Bauwei.se max. 3,50 m
und bei zweigeschossiger Bauweise max. 6,50 m betragen.

5.3 Di.e Firsthöhe der Gebäude, gemessen von der Oberkante Hedge
schoßfußboden bis zum Schnittpunkt der Sparrenoberkante i.m
First, darf maxi.mal 10 m betragen.

6 DACHGESTALTUNG ( S 1 4 BauNVO S 86 Abs. l Nr. l LBauO)

6.1 Als Dachformen sind i.m gesamten Geltungsbereich des Bebau-
ungsp]-ines nur Sattel-, Wilm- und Krüppelwalmdächer zuläs-
sig. Auf Garagen sind auch Flachdächer zugelassen, sofern sie
nicht eine Grundfläche von 60 Hz übersteigen.

6.2 Die Dachnei.dung muß mi.ndestens 20 Grad und darf höchstens
45 Grad betragen. Bei asymmetrischen Dachformen ist der lan
ge Schenkel maßgebend.

6.3 Als Daches.ndeckung sind nur rot- und brauntonige Ziegel zu
ias s iq .

6.4 Kniestöcke (Maß zwischen dem Schnittpunkt der Außenkante des
Gebäudes mi.t der Oberkante Rohbaudecke des dachunterliegenden
Geschosses und der Oberkante Dachhaut) sind bei eingeschossi-
ger Bauweise bis zu einer Höhe von 1,0 m zulässi.g

6.5 Dachaufbauten (z. B. Dachgauben) sind ab einer Dachnei.gunn
von mindestens 35 Grad bis zu einer maxi.malen Brei.te von 2,0 m
zulässig. Innerhalb einer Dachfläche können mehrere gleich-
arti.ge Dachaufbauten kombiniert werden, wenn ihre Gesamtbreite
die ha[be Länge der Dachf].äche nicht überschreitet. Der sei.b-
leche Abstand der Dachaufbauten von den Gi.ebelseiten muß mi.n-
destens 1 , 5 m betragen.



7 FASSADEITGESTALTUNa DER BAtJl;SCHEN ANLAGEN Ü$ 86 Abs l Nr.l LBauO)

Verkleidungen der Außenwandflächen mit glass.ertem oder glän-
zenden Material, Kunststoff, Asbestzement-, Teerpapp- oder Me-
tal].elementen sind nicht zulässig. Folgende Materials.en sollen
hauptsächlich Verwendung fi.nden: Putz, Sichtmauerwerk, Holz,
Sandstein oder sandsteinähnliche Materials.en.

TEXT Z UR GRÜNO R.DNUNG

8 NICHT ÜBERBAUTE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN (S 86 Abs l Nr. 3 LBauO)
8.1 Die ni.cht überbauten Grundstücksflächen bestehender Baukör-

per si.nd mit Ausnahme der Ei.nfahrt, Stellflächen, Terrassen
und des Zugangs als Grün- und Pflanzflächen anzulegen und
zu unterhalten .

8.2 Vorgärten sind als zusammenhängende Grünflächen zu gestal-
ten und zu unterha].ten. Sie si.nd a]s Strauchpf].anzung, bo-
dendeckende Pflanzung oder Rasenfläche mi.t Einzelgehölzen
anzulegen. Es sind landschaftsgerechte heime.sche Arten zu
verwenden. In jedem Vorgarten ist mindestens ein hochstäm-
mi-ger Laubbaum (Gehölzal'tenliste) zu pflanzen und zu unter
halten. Obstbäume aller Art sind zulässig.

Der Entwurf der Textli.chen Festsetzungen hat zusammen mi.t dem Ent
wurf des Bebauungsplanes und der Entwurfsbegrün(lung i-n der Zeit
vom 02. Okt. 1989 bis 03. Nov. 1989 öffent].i.ch ausgelesen. Ort und
Dauer der öffent[i.chen Ausm.egung wurden am
ortsüblich bekanntgemacht

Ti.efenthal, den 0 5.. Jan. 1990

Lad. X".r,r'"''€'K.
Ortsbürgermeister
!,z
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BEGRÜNDUNG
ZUM BEBAUUNGSPLAN "IN DEN BIRKENGÄRTEN E RWE l TERUNG ' '

DER GEMEINDE TIEFENTHAL. VERBANDSGEMEINDE HETTENLEIDELHEIM.
LANDKREIS BAD DURKHEIM

ANLASS

Die zwischenzeitlich blockarti.ge Umrahmung der bestehenden Be-
bauung soll den binnenwärtigen Teil nunmehr der für den Ei.gen-
bedarf der Gemeinde bestimmten pauli-chen Ausfüllung di-enen. Um
nun hier die städtebauli.ch vertretbare Lösung für Tiefenthal zu
erreichen, beschloß der Rat der Ortsgemeinde Tiefenthal, diesen
Bebauungsplan aufzustellen .

VORBEREITENDE BAULEITPLANUNG

Entsprechend der 1 . Ände-
rung des Flächennutzungspla
nes der Verbandsgemeinde
Hettenlei.kelheim si.nd i.n
Anlehnung an dle immo.ssions
techno.schen Belange im ves-
eütlichen zwar Bauflächen
für das Allgemeine Wohnge-
biet vorgesehen, doch wi.r-
ken nordöstlich und im Sü-
den marginale Dorfgebiets-
anteile in das Plangebiet
hi.nein .

Derzeitig wi.rd das Gelände noch landwirtschaftlich genutzt. Auf
der nächsten Seite ist auf den beiden Abbildungen nach den je-
wei.li.gen teilausgebauten Straßenstümpfen die Nutzung vom August
1988 zu sehen, die zumeist an die Gartenflächen und wirtschafts-
gebäude der nördlichen Bauzeile der Hintergasse heranrei.cht. Das
leicht abfallende Gelände neigt sich von Süden nach Norden, ist
also expositionsfreund]ich für die künftige Bebauung. Das P]-an-
gebiet wird nicht von Freileitungen durchzogen. Lediglich das
Wirtschaftsgebäude auf dem Flurstück 207/4 reicht fingerarti.g
nordwärts. Beide Straßenstümpfe weisen neben einer Bitumenfahr-
bahndecke auch einen ei.nseiti.gen Gehsteig auf
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3

PLANUNGSABS ICHT

Gerade die beiden Photos auf der folgenden Seite sind. als An-
haltspunkt zu sehen, wie die Erschließung an berti.muten Schlüs-
selindi.katoren hängt. Bereits in der Dorferneuerungsuntersuchung
hatte der Gesta]-tungsvorschlag di.e "elnhangförmige" Erschlies-
sung mi.t einfachen Mi.tteln angezeigt. So sind denn in beiden
Vorentwurfsdarlegungen - wi-e die Skizzen zeigen - die jewei-li-
gen Wegestümpfe von der Straße ''ln den Birkengärten" voll aufge-
nonunen, um ei.nen bei.dseitigen Straßenanbau ebenso zu ermögli-
chen wie veFtFe'ubäle Bautiefen. So ist aus den bei.den Vorschlä-
gen l und ll der zweite Vorschlag mi-t Sackgassencharakter ni.cht
gewählt worden, sondern Vorschlag 1. Sowohl im Fächer der Bau-
körper i-m Südwesten und Südosten als auch in der mi.ttleren Auf-
weitungssituati.on für einen Fahrbahntei.ler, Wende- und Stell-
platzmöglichkeit, deutet alles auf eine Verkehrsberuhigung hin.
Wichtig war vor allem, von vornherein di.e Verkehrsflächen ni.cht
mehr zu brei.t auszugestalten, wei.l man hier gemeindeseitig ein-
schlägt-ge Erfahrungen mit der bestehenden Straße ''ln den Birken-
gärten" gemacht hat. Mehr und mehr nähert man sich den Vorstel-
lungen des ortsgerechten Straßenbaus, in welchem die Fahrbahn-
breiten bei 4,50 m liegen. Hinzu tritt, daß auch von der Hinter-
lasse das Ziel weiterverfolgt wird, nach Norden einen Fußweg vor
zuhalten, dessen 2 m Breite langfristig ausreichen sollte und
zum Ziel hat, gemäß Dorferneuerungsplanung eine vom Fahrverkehr
in Tiefenthal losgelöste abwechslungsreiche fußläufi.ge Verbin-
dung etwa i.n Richtung des auszubauenden Weedplatzes zu erhalten.

Eine räumlich angrenzende Abstimmung mit den Bebauungsplänen
"Ortsmitte", "ln den Bi.rkengärten" und "Weedstraße-Nord" ist er
folgt

VER- UND ENTSORGUNG

Durch die ausgebauten oder i.m Ausbau befindli.chen Straßen "ln
den Birkengärten", Weedstraße, Bahnhofstraße und Hinterlasse si-nd
die Leitungen der techno.schen Infrastruktur bereits gelegt. Die
Elt.-Freilei+-ung wurde bereü.ts umgelegt und verkabelt bis zu den
Anschlußpunkten der beiden Straßenstümpfe. Auch di.e Gasversor-
gung verfügt mit dem Ausgangspunkt an der nördlichen Weedstraße
über zentralen Anschluß. Allseits sind auch Wasser- und Abwas-
serlei.Lungen mit entsprechenden Dimensionierungen verlegt. Di.e
Müllentsorgung ist kreisseitig geregelt

GRÜNORDNUNG

Entsprechend den textlichen Festsetzungen i-st eine Auswahl in
der Gehölzliste gegeben, so daß auf diesem Gebiet der sinnvolle
Übergang der bi.shen.gen ländlich angrenzenden Bebauungspläne er-
füllt wi.rd. Dabei wird gemei-ndesei.tig besonders darauf geachtet,
daß Streuobstantei.le i.n der Bautiefe an der Hinterlasse ebenso
bev/ahnt und berücksi.chtigt blei-ben. wi.e di.e im Bebauungsentwurf
vorgeschlagenen Standorte für hochstäinmi.ge Bäume.



Vom westlichen Straßenstumpf 215/2 wird di.e weitere
Erschließungsstraße im ersten Teil die Sichtllnie zum
Turmhelm der Kath. Kirche an--.und freihalten. Der ein
seitige Gehsteig ohne störenden Bord ist bereü.ts engeeutet

fh

Der östli.che Straßenstumpf 215/3 läßt im Hintergrund
die Baumgruppe mit Beginn des heutigen Gäßchens er-
kennen .
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IMMO S S lONg SCHUTZ

Mit Rücksicht auf die bisherige Di.skussion und die daraus ent-
standenen Planungsvorgaben in den Bebauungsplänen "Weedstraße-
Nord", "ln den Bi-rkengärten'' und ''Ortsmi.tte'' zeigt dieser Bebau-
ungsplan in seiner südli.chen Einhangstraße eine Bautiefe Misch-
gebi.et auf. Es erschien zweckmäßig, Misch- statt Dorfgebiet zu
nehmen, weil die Erfahrungen mit eingeschränkten Dorfgebieten
keine Empfehlung sein kann. Aus diesem Grunde ist di.e Grenze
unterschiedlicher Nutzung sowohl im Westen zum Allgemei.nen Wohn-
gebiet hinter der Bahnhofstraße als auch i.m Osten zum Allgemei-nen
Wohngebiet an der Weedstraße ei.nbezogen worden. Außerdem müßte
die Anhörung entspr. S 4 BauGB ergeben, ob diese zwischengeschal-
tete Art der Nutzung, die letztlich vorausschauendes Ordnen kenn-
zei-chnet, auch di.e Fürsprache i-n der Abwägung bzw. im Ausgleich
der Meinungen erhält. Mit dieser Festsetzung könnte auch den
immissionstechnischen Belangen soweit entsprochen werden, um der
auf Seite l planerisch ersichtlichen gema-schien Bauflächenaus-
weisung zu entsprechen. Die Anhörung i.m Rahmen der 1. Änderung
des Flächennutzungsplanes hat von den zu hörenden Dienststellen
keine Einwendungen ergeben .

KOSTEN

Die ersch].ießungstechnisch zu veranschlagenden Kosten liegen wie
folgt
Stuß enbau
Wasserversorgung
Kanalis ation

rd. DM 60. 000,
rd. DM 20. 000,
rd. DM 60. 000,

FINAN Z IERUNG

Zur Finanzierung der Erschließung des Baugebietes werden Erschlies
sungsbeiträge nach BauGB sowie Kana]-baubeiträge nach den geltenden
Beitragssatzungen der Gemeinde erhoben. Der Gemeindeanteil wird
aus Mitteln des Vermögenshaushaltes in den nächsten 5 Jahren fi-
nanz left

FLÄCHENBILANZ

Fläche Im Geltungsbereich insgesamt 20. 100 H2

Fläche für den Gemeinbedar f
(Feuerwehr ) 320 H2

1 . ].40 H2Verkehrsfläche einschl i-eßlich Fußwege ]. . 460 H2

Nettobauland (Allgemeines Wohngebi-et und Mischgebiet) 18 . 640 H2

18.640 H2 Grundflächenzahl 0,4 = 7.456 Hz Grundfläche
18.640 H2 Geschoßflächenzahl 0,8 = 14.912 m2 Geschoßfläche



Diese Entwurfsbegründung hat zusammen mit dem Entwurf des Bebau
ungsplanes und dem Entwurf der Textlichen Festsetzungen in der
Zeit vom02. Okt. 1989 bi-s 03. NOV. 1989 öffentli.ch ausge
l p rT ri n

riefenthal, den .0 5.. Jan.. 1990.

t.M4. ä",.""*ö:v.
Ortsbürgermeister



ABWÄGUNG VOR DEM SATZUNGSBESCHLUSS
TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE
WegES Wi:lËggbgftggmt Neustadt a.d.W vom 28 . 03 . 1989

Bei der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung erfolgt der An
schluß an die jeweilig bestehenden Anschlußpunkte der zentralen
Netze der Verbandsgemeinde Hettenleidelheim.
Bezüg[ich der A].]gemeinen Wasserwi.rtschaft hat das Ing.Büro Büh
ler den als Anlage beigegebenen Nachweis geführt, daß'durch das
Oberflächenwasser eine schad]ose Abführung erfo]-gen kann.

K:gj:gy9:WgI:Ë g.E9g.Pg:Bb IB.Y9B.2g.:92.:.1292
Grundsätzlich keine Bedenken. jedoch sind Ausführungen zu dem Fuß-
weg und zur Grünordnung bzw. Ausgleichsmaßnahme zu machen. Beim
Fußweg ist auf Anraten des Kreises und nach Vorbesprechung zwi-
schen Planer und Gemeinde eine mögli.che Fußwegführung in der vor--
liegenden Form in den Bebauungsplan.so übernommen worden. daß Kon--
takt mit dem geplanten Fußweg nördlich der Hinterlasse im geneh-
mi.glen Bebauungsplan "Ortsmitte" angestrebt wird. Es hat ei.ne pri-
vate Ei.ngabe gegen diesen Fußweg im Nachbarplan und in diesem Plan
gegeben. Die Gründe widerlegen nicht die Ziele der Gemeinde, weil
öffentliches Interesse, d.h. für das gesamte Dorf, an dem Fußweg
besteht. Ansonsten si.nd die Darlegungen zur Leistungsfähigkeit
des Naturhaushaltes in einer gesonderten Nachtragsuntersuchung
im April 1989 durch die Abteilung "--Landespflege und Grünordnung"
des P[anungsi.nstz.tuts erfo].gt. Der Inhalt ist als Anlage und Teil
di.esel Begründung angefügt und weist auch die zielgerechte Aus-
gleichsmaßnahme vor. Damit ist den Anregungen des Kreises entspro-
chen worden .

9b9: 9 Ëgi:sls:Ëi9 .59:l : bs.x9u.Q2.:.99:1999
Die OPD bzw
rechtzeitig

das zuständige Fernmeldeamt in Neustadt a
von dem Baubegi-nn informiert

d . W . wird

Elfe w9:!s9.Ëugwi;sEbe€se.x9n.Qg.:Q1:19$9
Die Betriebsabtei].ung Maxdorf der Pfalzwerke wird rechtzeitig über

Verlegung ihrer Erdkabelleitungen verstän-den Baubeginn betr . die
diät
59:ËeEËs=gnË.g:g ëË gË v9 ]:7.02.i989
Grundsätzlich keine Bedenken. Die Beratung des Katasteramtes bei
der später folgenden Baulandumlegung wird on der Gemeinde Tiefen
thai i.n Anspruch genommen.
Die übrigen Träger öffentlicher Belange haben keine Bedenken
Anregungen angemeldet :
Staatl. Gewerbeaufsi.chtsamt, Neustadt a.d.W.
Landwirtschaftskammer Rhein[and-Pfa].z , Kai.ser]autern
Kulturamt Neustadt a . d . W .

Wehrbereichsverwaltung IV, Wi.esbaden
Bischöfli-ches Ordinari.at Speyer
Straßenbauamt Speyer
Gesundheitsamt Ludwigshafen
[ndustrie- und Handel-skammer für die Pfalz, Ludwigshafen
Handwerkskammer der Pfalz , Kaiserslautern
Evange]-asche Kirche der Pfalz, Speyer

und



8

Hi-erm ist anzuführen, daß insbesondere die Stellungnahmen der
Landwirtschaftskammer und des Staatlichen Gewerbeaufsichtsamtes
bei den im Vorfeld aufgenommenen Abwägungen des gemischtwirt-
schaftli.ch durchdrungenen Teilbereiche der Ortslage Tiefenthal,
auch im Hinblick auf den geänderten Flächennutzungsplan und die
Darlegungen zur Dorferneuerungsplanung keine Einwände haben, so
daß immissionstechnisch keine Bedenken mehr aufkommen können.

PRIVATE BEDENKEN UND ANREGUNGEN

Ej;Dggbg.Elbe:I9=8 b9 EgË.Y:.Ig:9::1299
Zu 1. Das Abwägungsgebot ist in diesem Falle, da es sich um das
Flurstück 198 handelt, im bereits genehmigten Bebauungsplan "Orts-
mitte" behandelt worden und hier nicht weiter zu vertiefen. Städte
bauliche Begründung und Bezug zur Dorferneuerungsplanung der Ge-
meinde Tiefenthal haben die Fußwegverbindung von den Birkengärten
bis über die Hi.ntergasse nach Süden .empfohlen. Er ist ein grund-
legendes Element zur Steuerung der städtebaulichen Entwicklung.
Ei.n Abwägungsverstoß liegt hier für den vorliegenden Bebauungs-
plan nicht vor. Ein Fußweg kann, muß aber nicht gebaut werden.
Die angeführten Gründe betr. Flüssigkei-tstank, Grundstücksrand
bepflanzung und Natursteinmauerwerk sind Gegenstände, die im Re
alisierungsfalle aushandelbar sein dürften.
Zu 2. Der Bebauungsp]-an i.st weder -ë'in auf idealtypische Konzep
tionen Einzelner noch auf "Bauerwartungsland" abzustellender ge'
meindlicher Plan. Erschließungsaufwand und "Allgemeinflächen"
werden aus dem Ausnutzungskreuz, MI ll o, 0,4 sowie 0,8 ersicht-
lich. Maßgebend sind di.e Grenzen;-des Geltungsbereichs und ver-
markte Grundstücksgrenzen. Das in 221/1 hineinragende Wirtschafts-
gebäude liegt im nichtüberbaubaren Bereich. Grundlage ist die Bau-
ordnung des Landes Rheinland-=Pfalz.
Natür].ich kann eine Bebauungsplangrenze oder eine Baugrenze einen
Baukörper durchschnei.den, wie es im Bebauungsplan "Ortsmitte" auch
schon vorgesehen ist. Es bleibt der späteren Durchführung überlas-
sen, ob man bei der Baulandumlegung die Grenze innerhalb des MI-
Gebietes und zwischen den Abtei.len des Bebauungsplanes an den
Grundstücken der Hinterlasse oder dem Neubaugebiet zuschlägt
Gep]-ante Grundstücksgrenzen sind kein Festsetzungselement des
Bebauungsplanes .
Bei der Grundstückszuordnung im Rahmen der Baulandumlegung kann
der Eingeben seine Vorste]]ungen ge]-send machen. Sie haben mit
dem Abwägungsgebot di-esel Bebauungsplanes nichts zu tun. Auch
die Darlegungen zum Fußweg zwischen den Flurstücken 221/1 und
207/4 sind eine Angelegenheit der Baulandneuordnung.

Elj:nsgbs .B9ËbZË9n is .z . 24 . 04 . 1989

Eine Beeinträchtigung der bestehenden Gebäude an der Hinterlasse
durch die Bebauung im Norden ist aus städtebaulicher Sicht nicht
festzustellen. Man kann nicht davon ausgehen, daß bi.sheriges
Freige[ände künfti.g innerha]b des gesetz]-schen Rahmens nicht
bebaut wird. Die Baugrenze der nördlich anschließenden geplan-
ten Bebauung wei-st nach Landesbauordnung und Planlesbarkeit
ausreichenden Abstand auf. Sch]ieß]ich handel.t es sich um die
Exposition (Sonnenei-nstrahlung, Geräuschdi-stanz usw.) , die der
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überbaubare Bereich an der eingehängten Straße vorsieht. Die
Gemeinde weist diese Ei.ngabe mit dem Hinweis zurück, daß kei-
ne Belastungen erkennbar sind.
Das Wirtschaftsgebäude, das in Ver].änderung des Gebäudekom-
plexes Nr. 9 und ll der Hinterlasse in den Norden ragt und
a[s nichtüberbaubare F].sche festgesetzt wi.rd, genießt Be-
standsschutz. Der baurechtli.che Bestandsschutz folgt aus dem
Eigentumsschutz von Artikel 14 Grundgesetz, wenn es zu irgend
ei.nem Zei.tpunkt einmal nach materiellem Baurecht zulässig und
darüber hinaus formell genehmi.gt war. Mithin bietet der Be-
standsschutz seinem Wesen nach nur Schutz einer rechtmäßig
geschaffenen Ei.gentumsposition gegenüber einem Besen.tigungs-
ver]-argen. Auch hier wird bei der möglichen Durchführung in
der Baulandumlegung ein befriedigender Weg gefunden werden
mus s en .

Die Begründung hat dem Satzungsbeschluß vom 2 2. l)ez. 1989
grunde gelegen.

zu

Tiefenthal , den 0 5. Jan. 1990

R,"'X4.Mom""G#
Ortsbürgermeister

Olesa a8li; ddung ist Bestandteil
Bebauungsplanes. gezeigten
Kreisverwaltung E3ad Dürkheim
Bad Dilrkheim. don .{(g'r.aq. dyya
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Grö ß e Äcker fläche
Größe Ackerrandstrei fen ]-2:'4 20 qm

1 . 380 qm
13 . 800 qm

Flächenwert Acker 12.420 x o,15
Flächenwert Randstreifen 1.380 x 0,35

1 . 863
483 10 ; 50

In di.e Formel eingesetzt

8.380 x (o,15 + gfg.i.) = o,185
(0,75 -- 0,15) = 0,60

1 . 550, 30

0, 60
2 . 583 qm FErsatz

0, 75
0, 15

Flächenwert FErsatz 3 - 4 Jahre nach der Aufwertung,
vor der Au fuellung (Acker)

\.
Das Vorbëschriebene Rechenmodell geht davon aus, daß eine F].ä-
chenaufwertung von 0,6 Punkten auf der auszuweisenden Ersatz- (
fläche mit geeigneten, auf das Areal und die Umgebung abgestimm-'
ten landschaftspflegeri.schen Maßnahmen durchgeführt wird.

Die Gemeinde Tiefenthal stellt hierfür das Flurstück 813 nID den
Eiswiesen" mit einer Größe von 2.225 qm zur Verfügung, dessen
gegenwärti.ger Zustand (Acker) mit O,15 Wertpunkten zu veran-
schlagen ist. Die Differenz zu der berechneten Ersatzfläche von
ca. 360 qm soll und kann im Baugebiet selbst ausgegli.chen wer-
den. Die Umwandlung von monoku]ture]]em Acker].and in divers ge-
staltete Gartenflächen mit Bäumen und Sträuchern trägt hier in
Zukunft dazu bei, ein erhöhtes Lebensraumanqebot für Insekten,
Vögel und andere Tierarten zu schaffen. Vorrangig soll darauf
hingewirkt werden, daß hei.mische Baumarten und'Gehölze Verwen-
dung fi.nden. Zur Verbesserung der Grundwasserbilanz wird emp-
fohlen, ni.cht das gesamte Oberflächen- und Dachabwasser durch
Kanäle abzuleiten, Sondern einen größtmögli.chen Teil auf dem
Gelände selbst zu versickern, z. B. über eigens dafür angeles--
te Si.ckergruben sowohl im privaten wie auch im öffentli.chen Be- .
reich. Werden die Vorgeschlagenen Maßnahmen auch nur zum Tell' (
verwirklicht, kann die Differenz zwischen rechnerischen und
tatsächlicher Ersatzfläche als ausgeglichen gelten.

Die Ersatz fläche - Bestand

Das Flurstück 813, Gebiet "ln den Eiswi-eben", liegt ca. 1.250 m
nordöstlich des Nordrandes von Tiefenthal und bildet den west-
lichen Zipfel des flächigen Naturdenkmals "ln den Eiswiesen".
wi.e es in der Liste der Naturdenkmale des Kreises Bad Dürkheim
unter der Ifd. Nr. 110 festgesetzt ist und räumlich mit Plan-
zei.chen in den Landschaftsplan der Verbandsgemeinde Hettenlei-
de.Lheim übernommen wurde. Südlich wird die Ersatzfläche durch
den Eiswiesengraben, westlich und nördlich durch Feldwege be-
grenzt. Auf dem Flurstück 814 setzt sich östlich das ND ''ln den
Eiswi.esen " fort
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Dq:$ ück 813 1s:L (derzeit .a].s Xcker].and genuß-z+.. Das Gebiet
war/i-st Flurberei.ni.gungsgebiet, so daß Ei.gentÜmer und Parzel-
lennummern aus der ND-Liste heute nicht mehr übereinstimmen
Flurstück 813 befindet sich i.m Best-tz der Gemeinde Tiefenthal
und ist z. Z. mit Raps.bebaut. Der Eiswiesengraben ist gegen
die Fläche mi.t einem dichten Weiden-/Schlehengebüsch abgepflanzt
Das Flurstück 813 fällt gen Westen stark ab. Die vorherrschende
Bodenart an diesem westexponierten Hang ist Lehm. Die angetrof-
fene Ackerrandvegetation besteht vorwiegend aus der Ackerkratz-
distel, Quecke. und an den durch Befahren verdichteten Stellen
tritt die Flatterbinse (Juncus effusus) auf

Der Eiswiesengraben selbst ist mit einer Sohlenbefestigung ver
sehen, begnadigt und folgt schnellfließend dem natürlichen Ge-
ld.Lle. Ca. 200 m westlich mündet er in den Pfarrgraben ein.

\,
Blick über
di.e Ersatz-(fläche Flurgt
8 ]. 3 . Das obere
Bi.Id zeigt
den südlichen ,
das untere den
nördlichen
Tei. ]. der F].ä-
che . Im Hin-
tergrund das
Naturdenkmal
" in den Eis-
wiesen " , auf
dem oberen
Bild rechts
der bepflanzte
Eiswiesengra-
ben . Zwi schen
Flurst . 813
und dem ND (
li.egt noch
das Flur s t
8 1 4 , eben-
falls mit Raps
angebaut

L



Ma ß:nahmen zur Ste+qerun g anü{ e]- t

Pirimär ist, daß das Flurstück 813 aus der intensiven Bewlrt-
schaftungsform genommen wird und sich so durch sukzessive Vor-
gänge wieder ein brei-peres Artenspektrum herausbilden kann,
das jetzt durch Beackerung, Stickstoffdüngung etc. unterdrückt
wird. Durch die Hang]-age bedingt, wi.rd man anschließend Maßnah
men zum Schutz vor Oberflächenwassererosien treffen müssen.
Zum schne]-len Schli.eßen der Oberfläche sollte eine Wiesenein--
saat mi.t Wildkrautbeimengung vorgenommen werden. zusätzlich
könnte an der Ostgrenze des Flurstücke 813 ein kleiner offe-
ner Fanggraben ausgehoben werden, der das überschüssige Ober--
f].ächenwasser vom Flurstück 814 aufnimmt. Eine an den Graben
anschließende, flach ausgemu]dete F].äche könnte so zu einer
Feuchtmulde gestaltet werden, in der sich dieses tiberschußwas-
ser nach starken Regenfällen sammelt und für längere Zeit,
quasi a]s Tümpel./ stehen bleibt. Angrenzend an die kleine Tüm-
pelzone, sollten - inselartig über die Fläche verteilt - Vogel-
schutz- und -nährgehö]ze angel-egt werden, die Anschluß an die
Bepflanzung des Eiswiesengrabens und an die neu anzulegenden
Feldgehölzstreifen entlang der Feldwege fi.öden.

(

Am "Tümpel" selbst sollten Flächen und Ränder der natür].schen
Sukzession überm.assen bleiben, die dort mit hydrophilen Pflanzen
schnell vonstatten gehen wi.rd. Alle wei.teren Flächen si.nd einzu-
säen bzw. zu bepflanzen.

Der eigentliche Wert di.esel Fläche ist im Hi.nblick auf das ca
150 - 200 m entfernt liegende Naturdenkmal "ln den Eiswlesen"
zu sehen, das durch diese Ersatzmaßnahme eine Art westlich vor-
gelagerten "Puffer erhält (wünschenswert wäre eine spätere
Ei-ng]-federung des Flurstücks 814), und gleichzeitig ist diese
Fläche nach der Aufwertung als inselartige Erwei.terung des flo-
ristisch wie faunistisch bedeutsamen Naturdenkmals zu sehen,
dem in der weitgehend ausgeräumten Feldflur der Gemarkung Ti.e
fenthals ein hoher Wert beizumessen ist " ''

Durch die Einsaat, den landschafts- und standortgerechten Strauch.
und Baumeinsatz wi.rd der Abflußbeiwert der Fläche reduzi.ert'(Er-
höhung des Grundwasserregenerationspotentials) und die ökolo -
fische Bedeutung der Fläche angehoben.

Die spätere.Wirksamkeit sowie die Beschaffenheit des Tümpels
und des östlich liegenden Sukzessionsbereiches sind stark abhän
gig vom Nährstoffeintrag aus der höher ge].ebenen Ackerfläche
des Flurstücke 814. Insofern wäre hier als begleitende Maßnahme
eine äußerst restrikti.ve Düngung anzuraten, die zu einer Ver-
hi.federung von oberflächlgen Nährstoffauswaschungen beiträgt.



Artenli sten

y9s9lgsbyËzsgbëlz9
Wei ßdorn
Schlehe
Hundsro se
Brombee re
Heckenkirsche
Qui.tte
Sänddorn
Ra i.nweide

Als Gruppen' oder lineare Pflanzung.
Je Gruppe mindestens 4 Arten, je Art
mi.ndestens 5, maximal 15 Stück zukam
menpflanzen. Pflanzabstand unterein--
ander: Rasterpflanzung 1,0 x 1,0 m,
gegeneinander um 0,5 m versetzt
Pflanzenanzahl pro Gruppe nicht un-
ter 25 Stück. Jungware oder leichter
He i. ste r

!slgssbëlzs.
Feldahorn
Hai.nbuche
Schlehe
Rainweide
Schneebal].
Wi. lara s e
Brombeere
Haselnuß
Hartriegel
We i. ßdorn
Faulbaum
Holunder
Kreuzdorn

,w9sbsslsj;Ëgeg
Je Art: Gruppen von mindestens drei
Exemplaren. Rei.hen versetzt, minde-
stens drei. Reihen, sonst fünf bis
sieben Rei.hen. Lockerer Rand, sowohl
nach innen wie nach außen. Pflanz-
raster wie oben
Qualität: leichte kleister und kleister

(

]l B Ë g g :j: 9 : Ë . in . gj; 9 .w9 sbs sis j; Ë 9 B gg e . 1 9 :} gs 9 bë Ë z 9 .. . =i 9 .1: .. 9 .n. Längs
Je 2 Stück Esche (Fraxinus excelsi.or) , Hochstamm oder
2 Stück Eiche (Quercus robur) , Uochstamm und
je Längeneinheit l Stück Vogelkirsche (Prunus avium)
Wiesenei-nsaat mit 30 % Gewichtsanteil Wildkrautsamen.

Apfelbäume: je Gruppe 5 - 7 Stück, Hochstamm\. (
Kos tenschät zun zur Ersatzmaßnahme
l

2

3

4

ca 45 m Fanggraben anlegen
letwas vertiefte und verbreitete
Ackerfurche) ca . 1 . 000 , -'-- DM

ca 200 qm Ausschi.eben einer flachen Mulde
Aushub in den Seitenbereichen
flach einplanieren

900 qm Feldgehölze, VogelschutzgehÖlze
und Obstbaumgruppen pflanzen
inkl . Flächenvorbereitung

ca . 2 . 000 , ---- DM
ca

ca . 10. 000 , -- DM
ca. 2 . 250, -- DM

ca. 15 . 250, --- DM

ca 900 qm Wiesenfläche eins aen
Geschätzte Kosten der Ersatzmaßnahme



Karten- und P].ananhan

Der Kartenausschnitt 1 : 25.000 zeigt die Lage der
Ersatzfläche im Raum der Gemeinde Tiefenthal

k. (

M. l : l0.000
Lage der Ersatzfläche zum Naturdenkmal "ln den Eiswiesen"
Dle Fläche bildet den westlichsten Tei.l des ND, ist im
heutigen Zustand nicht a].s solches erkennbar
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,EBAUUNGSPLAN '' +l:
T.IE.FENTHAF

DEN BIRKENGÄRTEN ERWEITERUNÜ#

HMEINDE Gemeinde
Verband sgemeinde

Bad
Heu enteid etheim

Landkreis Dürkheim 1. Ausfertigurt g

Die Planunterlage für diesen Bebauungsplan befindet sich i-n Uber
einstimmung mit dem l,iegenschaftskatcaster
Stand der

den 8 8. .JM. 199Üru:
+

(Conrad)
Obervernness g$ t

Dieser Bebauungsplan hat mit den Textli.chen F'estsetzungen und sein
Begründung..q]-s.Ent\-furt gleichen Inhalts gemäß S 3 Abs. 2 BauGB
".:i 02. 1)kt. 1989 ..,.-.:...s 03. Noy. 1989 öffentlich ausgelegt

'0
E'7'n...
rtsbürgermeister

Dieser Bebauungsplan \garde der Kreisverwaltung Bad Dürkhei.m gemäß
$ 1l Abs. l BauGB am ..i4:f'gZ'Zyya..... angezeigt
Mit Erklärung vom .#7.. ëp4 -4UW. . . . . Az. : ( P:Zg/ë3'af/X/b...e/lav'-e-\,mrd
ei.ne Verletzung von Rechtsvorschriften ni.cht geltend gemacht

Kr e i. s ve rwaltun g
Bad Dürkhe im , den .4a. eQ. iaea

+
+

Regierungsrat

.Au:Weförtig:jg al'..93.y!=g , gemäß Ratsbeschluß vom 22.IZ.1989.
Hettenleidelheim, denëlO. Mai 1990r'

P.. &"l",,,-".&'-f--,
(Hbbper sbe eger )
Ortsbürgerme is ter

Der Bebauungsplan \./urde ausgearbeitet durch das
Osnabrück. den 3.1.198g/15.6.198g

\
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7 FASSADENGESTALTUNG DER BAULICHEN ANLAGEN (S 86 Abs l Nr.l LBauO

Verkleidungen der Außenwandf[ächen mit g].asiertem oder glän-
zendem Materi.al, Kunststoff, Asbestzement-, Teerpapp- oder Me-
tallelementen si.nd nicht zu]ässi.g. Fo]gende Materi.a].ien so]].en
hauptsächli.ch Verwendung finden: Putz, Sichtmauerwerk, Holz,
Sandstein oder sandsteinähn] i.che Materia].ien.

TEXT Z UR GR ÜNO RD NUNG

8 NICHT UBERBAUTE GRUNDSTUCKSFLÄCHEN (S 86 Abs l Nr. 3 LBauO)

8. 1 Die nicht überbauten Grundstücksflächen bestehender Baukör-
per si.nd mi.t Ausnahme der Ei.nfahrt, Stellflächen, Terra.$sen
und des Zugangs a]s Grün-- und Pf].anzflächen anzulegen und
zu unterhalten .

8. 2 Vorgärten si.nd als zusammenhängende Grünflächen zu gestal-
ten und zu unterhalten. Sie sind a]s Strauchpf].anzung, bo-
dendeckende Pflanzung oder Rasenfläche mi.t Ei.nzelgehölzen
anzulegen. Es sind landschaftsgerechte heime.sche Arten zu
verwenden. In jedem Vorgarten i.st mindestens ein hochstäm-
miger Laubbaum (Gehölzartenli.ste) zu pflanzen und zu unter
ha].ten. Obstbäume aller Art sind zulässig.

Der Entwurf der Textlichen Festsetzungen hat zusammen mit dem Ent
wurf des Bebauungsplanes und der Entwurfsbegründung in der Zeit
vom 0 2. Oht. t989 bi.s 03. Nov. 1989 öffentli.ch ausgelesen. Ort und
Dauer der öffentli.chen Auslegung wurden am
ortsübli.ch bekanntgemacht

riefenthal, den 9S: Jan: 1990

Päg.e#. 'b.'Pr.".."c}/.
Ortsbürgermeister

Au :efertigt als Satzung, öaelnä13 Ratsl)eschluß vorn 22.12.1989
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